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"PROJECT WEGEN TOGGENBURG[=TOGGENBURGER LANDRECHTSSTREIT] "

"1 . m° Die - fr eye Religionsübung , so wohl mit Batten , Läsen , Singen,· Predigen,

gebrueh der Hayligen Sacramenten und alte andere gotsdienstliohe üb.ungen,
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Haltung der Schuelleri , Besuchung der Krankhen , alle ln dem Verstandt wie

es sich dismahlen befindet gelassen , und denen Reformierten nichts zu ge¬

mutet werde , was Jhrer Religion zu wider , auch der Sinodus [ - wohl die

Synode der Prädikanten im Toggenburg gemeint - ] undt dessen statuta wie

sie verbesseret verbleiben , Jedoch das in demselbigen nichts verhandlet

werde welches weltlich und nit zu hendlen gebürth.

2 . Die Collaturen der Pfründten dergestalten dem Fürsten [=Abt von St . Gal¬

len , Leodegar Bürgisse  r ] zu dienen das die gmeinden bey Jeweil-

liger vacanz 3 praesentieren mögen aus welchen der Fürst Einen Erwehlen

khan nach belieben.

3 . ^° Die Dispensation Jm 3^ en  undt 4 ^en  grad auf Einen billichen Tax richten,

undt den gaistlichen Haspel abzuschaffen.

4 . ^° Alle grichtbahrkeit im Land solle im normen undt zuhanden des Fürsten

verwaltet werden , deren Erwählung aber allso geschehen , dass aus dem gros¬

sen in 80 Mann bestehenden Landtraht welcher von gegneren und gemeinden

in der paritet der Religion nach gemachter abtheillung gesezt wirdt , der

Fürst die Helfte des Landtgrichts , undt der Landtraht die ander Helfte,

in obangedeüteter paritet Erwählen und sezen möge , da es des appelations

Rahts halben , welcher in 12 persohnen besteht und alle Civil appelation

des Gantzen landts für selbigen gehören sollen , Gleichen Verstandt hate.

5 . Der Nideren Gerichten halben , bestünde es die Erwählung der Ammäner be¬

langend , auf dem in freyheiten EntWorffnen und bishar pra [ c] ticierten für¬

schlag , die Richter köntend , in mehr gemelter paritet , halb von dem für¬

sten undt halb von der gmeindt [ - Versammlung ?] nach altem Herkhomen Jähr¬

lich besezt werden , die Erwehlvng der Schreiber undt weiblen wurde dem

fürsten überlassen ; Jedoch dass solche von beiden Religionen unpartheyisch

gesezt undt in dem gericht gesessen . .

6 . Jn dem Landtgricht wurde auf Erfolgende gleiche stimmen , die gelindere

Urtheil den Vorzug haben.

7. Die heimbliche Kundtschafft abgesahafft , und in Malefizsachen weder mit

der Tortur noch dem Examen forthgeschriten werden alls in beysein Einig

Deputierten , aus von dem Landtgricht , welche alle Jahr zu ordnen in mehr

gesagter paritet.

8 . Die Confiscation der hingerichteten ubeltäteren dem fürstl . Fisco auss

gnad zu fallen.

9 . Alle Buessen undt straffen dem fürstl . Fisco zukhommen , Jedoch dass alle

buesswürdige Sachen vor ordentlichem Rächter berächtiget , undt die Heim-
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Hohen abmaohungen abgestelt sein.

10 . Dass der Fürst einen Landtvogt aus Einem der . . . Eydtgnösisahen orthen

nach belieben Erwählen , welcher das Jus Convocationis haben , mithin so

wohl in Malefiz Criminal und Civil Sachen , nichts handlen alls mit dem

ordentlichen rächten und den gebührenden richter stüellen.

11 . Wann der Fürst zu Jberg [=Sitz der Herrschaft Wattwil ] oder [ in der Herr¬

schaft ] Schwarzenbach obervögt sezen wihl , mag Er solches thun nach belie¬

ben und woher er wil aus der Eidtgnoschafft , Jedoch das solche wann sie

nit Eingebohmer landtleüth seindt , auch nicht in dem gericht sizen , son¬

der die berächtigung der Sachen , und straaffen dem amman und gericht über¬

lassen sein , und der welcher in straff Sachen im namen des Fürsten die

Clag fürth , bey der Urtel abträten.

12 . Ueberige Beambtungen des landts Was namens sie seind , Von Eingesässnen

landtleüthen besezt werden , ohne angesehen der Religion die tüchtigsten

und qualificierteste.

13 . Die landts Mandaten , von dem Landvogt und landtraht , nach altem Herkomen
errichtet werden.

14 . Die Enstehende stich in appelations Sachen die Civilialien belangend , der

Entscheid dem Fürsten selbs anheimb gestelt sein.

15 . Der Mannschafft halben , es bey dem Landträcht mit Schweyz und Glarus ver¬

bleiben , in miteist die landtleüth wegen Beschwärden des Wachens undt an¬

derer Sachen in Kriegs gefahren Enert Rheins mit der alten Landtschafft

nit Eingemischt , als zu Einichen Kästen gezogen werden , wann aber gemeine

Eidtgnoschafft Völkher in ain old anderer fahl Detachierte , solle Tokhen-

burg die Helffte dess was dem Fürsten au ff Erlegt wurdt , auf Notification

desselben so wohl an officieren als Solldaten zuschiessen und die officier

vom Landtraht Erwälth werden , Jn Jnerlichen unruhen aber Einer wahren

Neutralitet sich befleyssen.
1

16 . Wann der Fürst undt das landtfrömbde . . . [ ?] gemeinsamb gueth funden,

die officier aus - undt von Landtleüthen besezt , und der fallende nutzen

Jedemtheill halb zu fallen.

17 . Die wegen dem Toggenburg fallende [u . a . franz . J pension Jedem halb ge¬

bühren.

18 . Der Ab- und einzügen halben nach billichkeit eine äbtheilung Einzurichten.

19 . Die annembung der neüwen Landtleüthen , von dem Fürsten und dem grossen

Landtraht geschehen , allso das kein theill ohne den anderen Einiche anne-

men mögen.
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20 . Die Jagdbahrkeit dem Fürsten uberlassen.

21 . Die Tafären , Schmiten rächt , und andere Ehehafftinen ohne ansehen der Re¬

ligion in billigkeit vergeben werden.

22 . Mitei auszusinen wie den Todtnen Händen das ansichziehen der ligenden

güeteren zu benemen.

23 . Umb alles was bis dato passiert Ein general amnistiam ohne Vorbehalt zu

ertheillen.

24 . Die lobl . Mediations orth [BS, FR, SO, SH] so wohl umb die amnistiam alls

den ganzen tractat zuo guarantieren erbeten werden.

25 . Wann über die hierinnen Stibulierten Puncten Künfftig Missverstandt ver¬

fallen thäte , die erlauterung vor lobl . Mediations orthen geschehen.

26 . Uebrigens und was hierinen nit Stipuliert bey beiden Landtrechten , Landts

Eydt , Landts friden , Brie ffen und siglen , Sprüchen und Verträgen , auch Je-

desse Rächten und Freiheiten , Breüchen gebreüchen und Harkhomen verblei¬

ben . "

"P/iob &ct mgen toggmbuJig"
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